
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1957/11/28 IIZR325/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1957

Norm

VersVG §158c

VersVG §158f

Rechtssatz

Der Haftp ichtversicherer, der den Geschädigten nach § 158 c VersVG befriedigt hat, kann nach § 158 f VersVG auch

gegen den mitversicherten Fahrer, für den er die Leistung bewirkt hat, Rückgriff nehmen.

Veröff: NJW 1958,140

Schlagworte
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